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40/01 Verwaltungsverfahren

80/02 Forstrecht

Norm

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

ForstG 1975 §17 Abs3;

ForstG 1975 §17;

1. AVG § 58 heute

2. AVG § 58 gültig ab 01.02.1991

1. AVG § 60 heute

2. AVG § 60 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Ein im Siedlungswesen begründetes ö8entliches Interesse liegt jedenfalls dann vor, wenn Grund;ächen der

Verwirklichung eines nach dem Flächenwidmungsplan zulässigen Bauvorhabens dienen sollen. Dieser Umstand

vermag aber noch nicht das Überwiegen dieses ö8entlichen Interesses gegenüber jenem an der Walderhaltung zu

begründen. Selbst wenn nämlich die Rodungs;äche in einem bereits bestehenden Flächenwidmungsplan der

Gemeinde als Bauplatz ausgewiesen ist, bedeutet dies noch nicht, dass eine Verwirklichung dieser anderen Widmung

entgegen dem Grundsatz der Walderhaltung auf jeden Fall zulässig wäre; es hat vielmehr die Forstbehörde

festzustellen, ob die erforderliche Rodungsbewilligung auf Grund der forstrechtlichen Vorschriften als im ö8entlichen

Interesse gelegen zu erteilen ist. Die Verwirklichung der von der Gemeinde vorgesehenen anderen Verwendung einer

Wald;äche ist in jedem Fall von der Entscheidung der Forstbehörde abhängig, die auf einer dem Gesetz

entsprechenden Interessenabwägung beruhen muss (vgl. E 21. Juni 2007; E 16. November 1998, 97/10/0234 und

97/10/0147).Ein im Siedlungswesen begründetes ö8entliches Interesse liegt jedenfalls dann vor, wenn Grund;ächen

der Verwirklichung eines nach dem Flächenwidmungsplan zulässigen Bauvorhabens dienen sollen. Dieser Umstand

vermag aber noch nicht das Überwiegen dieses ö8entlichen Interesses gegenüber jenem an der Walderhaltung zu

begründen. Selbst wenn nämlich die Rodungs;äche in einem bereits bestehenden Flächenwidmungsplan der

Gemeinde als Bauplatz ausgewiesen ist, bedeutet dies noch nicht, dass eine Verwirklichung dieser anderen Widmung

entgegen dem Grundsatz der Walderhaltung auf jeden Fall zulässig wäre; es hat vielmehr die Forstbehörde

festzustellen, ob die erforderliche Rodungsbewilligung auf Grund der forstrechtlichen Vorschriften als im ö8entlichen

Interesse gelegen zu erteilen ist. Die Verwirklichung der von der Gemeinde vorgesehenen anderen Verwendung einer

Wald;äche ist in jedem Fall von der Entscheidung der Forstbehörde abhängig, die auf einer dem Gesetz

entsprechenden Interessenabwägung beruhen muss vergleiche E 21. Juni 2007; E 16. November 1998, 97/10/0234 und

97/10/0147).
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